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Vorwort

Weder der gesellschaftliche Wandel noch die sich verändernden Rahmen-
bedingungen wirtschaftlichen Handelns in Zeiten multipler Krisen sind
ohne Auswirkungen auf das Insolvenzrecht geblieben. Durch die mehrfa-
che, poltisch gewollte Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Zeiten der
Corona-Pandemie sowie die „Flutung“ der Wirtschaft mit Liquditätshilfen
und Krediten sind gewiss positive Ergebnisse erzielt worden, jedoch haben
viele Unternehmen diese Hilfen auch genutzt um zu überleben, obwohl
ihr Geschäftsmodell selbst nicht mehr zukunftsfähig gewesen ist. Diese
„Zombie-Unternehmen“ werden das Insolvenzgeschehen künftig vielfach
beschäftigen, ebenso wie schwächelnde Wirtschaftsbereiche. Ob die ab
2021 neu geschaffenen Möglichkeiten einer außergerichtlichen Sanierung,
aber auch die Verpflichtung zur Führung und Nutzung von Krisenfrüher-
kennungssystemen zu einer Verhaltensänderung bei vielen Unternehmen
in der Krise führen werden, kann wohl erst in einigen Jahren beantwortet
werden, aber Skepsis erscheint angebracht zu sein. Aber, das ist unbestreit-
bar, der Werkzeugkasten zur Bewältigung unternehmerischer Krise ist deut-
lich erweitert und ferner von den Gerichten neu gestaltet worden.

Die Strukturen des Insolvenzverfahrens selbst haben sich jedoch nicht grund-
legend verändert und das Insolvenzrecht gehört aufgrund seines Quer-
schnittscharakters immer noch zu den schwierigen, ungeliebten Rechtsgebie-
ten, die auch für Normal-Juristen nicht immer einfach zu erschließen sind.
Insoweit verstehen wir unser kleines Buch auch in der 6. Auflage als Wegwei-
ser und einen Leitfaden durch den Dschungel des Insolvenzrechts mit seinen
ganz besonderen „Spielregeln“.

Auch weiterhin bieten wir mit unserem insolvenzrechtlichen Leitfaden eine
verdichtete Zusammenstellung des prüfungsrechtlich relevanten Stoffes für
Studierende des Rechts wie für engagierte und interessierte Berater, die sich
besonders für Sanierungen unter Insolvenzschutz interessieren. In den Materi-
alien zum Download bilden wir nicht nur alle in diesem Buch zitierten Ent-
scheidungen quer durch alle Instanzen vom Amtsgericht bis zum Bundesge-
richtshof ab, sondern stellen auch Materialien und Arbeitshilfen bis hin zu
Prüfungsfragen zur Verfügung, durch die eine Einarbeitung in das Insolvenz-
recht ergänzt und zugleich praxisrelevant gemacht werden soll.
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Vorwort

Die vielen Anregungen aus der Praxis haben wir gerne aufgenommen und
hoffen auch künftig auf Ihre kritische Begleitung, Verbesserungsvorschläge
und/oder Fragen, die Sie unter hans.haarmeyer@t-online.de gerne direkt an
uns richten können.

Das Buch berücksichtigt den derzeit aktuellen Stand der Insolvenzord-
nung sowie Rechtsprechung bis zum Mai 2023.

Mötzingen/Hamburg Hans Haarmeyer
im Frühsommer 2023 Frank Frind
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1. Kapitel Grundlagen und Zielsetzung
des Insolvenzrechts und
des Insolvenzverfahrens

I. Ziele des Insolvenzrechts in einer marktwirtschaftlichen
Ordnung

Wie die Gesellschaft und die Wirtschaft befindet sich auch das Insolvenz-
recht in Deutschland in einem tief greifenden Wandel. War noch zu Zeiten
der Konkursordnung (KO) die“ordnungsgemäße“ Liquidation eines Unter-
nehmens unter gerichtlicher Aufsicht wesentlicher Inhalt der entsprechen-
den Regelungen, so hat sich der Fokus in den vergangenen 15 Jahren, ge-
rade auch auf der europäischen Ebene, vollständig verändert. Vorrangig
erscheint nun das Ziel der Rettung und/oder Sanierung kriselnder Unter-
nehmen außerhalb eines Insolvenzverfahrens. Und für kleine Unternehmen
mit bis zu 10 Mitarbeitern gibt es einen Trend in Richtung eines verwalter-
losen Verfahrens, wie immer dies auch am Ende ausgestaltet sein mag, was
dann auch enorme Auswirkungen auf das Berufsbild der Insolvenzveralter
haben dürfte. Aber auch 2023 noch definiert § 1 InsO die Ziele des klassi-
schen gerichtlichen Insolvenzverfahrens. Und an den darin festgelegten
prinzipiellen Zielrichtungen hat sich das gerichtliche Verfahren zu orientie-
ren. Für die außergerichtlich orientierten Verfahren nach dem seit 2021
geltenden Unternehmenstabilisierungs- und restrukturierungsgesetz (kurz:
StaRUG) gelten gänzlich andere Maßgaben (dazu unten Rn 40a).

§ 1 InsO Ziele des Insolvenzverfahrens
Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners ge-
meinschaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners ver-
wertet und der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abwei-
chende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen
wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von sei-
nen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien.

Wir finden somit für die klassische gerichtliche Insolvenz zwei Prämissen:
• gleichmäßige Gläubigerbefriedigung (par conditio creditorum) und
• Restschuldbefreiung für den „redlichen“ Schuldner.

1
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3, 4 1. Kapitel: Grundlagen, Zielsetzung Insolvenzrecht und Insolvenzverfahren

Dem gegenüber ist die Zielorientierung und der „Instrumentenkasten“ zur
Bewältigung unternehmerischer Krisen unter dem Schutz oder mit Hilfe
insolvenzrechtlicher Regelungen außerhalb eines gerichtlichen Insolvenz-
verfahrens deutlich erweitert worden und findet sich neben der schon seit
2012 geltenden gestärkten Eigenverwaltung vornehmlich im StaRUG, mit
seinen seit 2021 bestehenden Möglichkeiten einer außergerichtlichen Sa-
nierungsmoderation oder der Einsetzung eines Restrukturierungsbeauf-
tragten. Vgl. dazu näher Rn. 40b.

Das für die klassische Insolvenz normierte Ziel einer Restschuldbefreiung
wurde durch die Insolvenzordnung mit Inkrafttreten zum 1.1.1999 neu ein-
gefügt und seitdem immer wieder an die sich ändernden Rahmenbedingun-
gen angepasst. In der Konkursordnung war es unbekannt. Anzumerken ist,
dass der Begriff der „Redlichkeit“ in der Insolvenzordnung in eigener Art
eingeschränkt und definiert wird und daher mit dem in der Laiensphäre des
täglichen Lebens verankerten Begriffsprofil wenig gemein hat (s. Rn. 338).
Der Gesetzgeber hat im Jahre 2001, um dem mittellosen Schuldner Zugang
zum Insolvenzverfahren zu verschaffen, die Stundung der Verfahrenskosten
eingeführt (§§ 4a ff. InsO), nachdem sich das aus der Zivilprozessordnung
bekannte Instrument der „Prozesskostenhilfe“ als für das Verfahren nicht
recht anwendbar erwiesen hatte. Unterschieden werden Insolvenzanträge
von Unternehmen und von Privatpersonen (s. Rn. 27). Die Insolvenzantrags-
zahlen gehen seit einigen Jahren in beiden Bereichen zurück. Trotz einer
Überschuldung von ca. 8 Millionen Personen beantragen derzeit (nur) noch
ca. knapp 100.000 Personen ein Privatinsolvenzverfahren.

Die Regelungen zur Einleitung und Abwicklung von Insolvenzverfahren be-
finden sich vornehmlich, aber nicht nur, in der Insolvenzordnung (InsO)
und bestimmen, bis zu welchem Punkt die Wirtschaft und der Gesetzgeber
bereit sind, die Teilnahme von Unternehmen und Personen am Marktge-
schehen zu akzeptieren. Es stellt daher zusammengefasst die wichtigsten Re-
gelungen jeder marktwirtschaftlichen Ordnung dar: Voraussetzung für die
Teilnahme am Marktgeschehen ist demnach das Vorhandensein von Liquidi-
tät („Geld hat man zu haben“), um zu verhindern, dass durch liquiditäts-
schwache Unternehmen andere Marktteilnehmer „infiziert“ und ebenfalls
in die Insolvenz getrieben werden. Demgegenüber dienen die neuen Rege-
lungen des StaRUG vornehmlich der Rettung und Sanierung „nur“ kriseln-
der Unternehmen und setzen daher auch deutlich vor der Insolvenzreife an.
Die auch in Deutschland seit 2021 geltenden neuen Regelungen folgen da-
mit einem Trend auf der europäischen Ebene zur Vorverlagerung von Sanie-
rungsinstrumenten in den Bereich der betriebswirtschaftlichen Krise und
die potenzielle Reduzierung gerichtlicher Verfahren auf nicht mehr marktfä-
hige Unternehmen. Dahinter stehen die in nahezu allen EU-Staaten beste-
henden Vorbehalte von Unternehmen, sich in ein gerichtlich stigmatisiertes
Verfahren zu begeben und die Angst vor einem Kontrollverlust.
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I. Ziele des Insolvenzrechts in einer marktwirtschaftlichen Ordnung 5–6

Von der Eröffnungs eines Insolvenzverfahrens an folgt das gesamte Verfah-
ren einer weitgehend unbekannten Eigengesetzlichkeit, die – vergleichbar
einer Sonderrechtsordnung – in alle Bereiche des bis dahin gut geregelten
rechtlichen und wirtschaftlichen Systems einbricht und dabei auch vor der
Autonomie privatrechtlichen Handelns im übergeordneten Gesamtinte-
resse aller Gläubiger, aber auch zur Wahrung öffentlicher Interessen, nicht
Halt macht. Für Unternehmen bedeutet die Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens entgegen einer immer noch verbreiteten Stigmatisierung aus Zei-
ten der KO nicht zwangsläufig das wirtschaftliche Ende, sondern sie ist
bei einer rechtzeitigen Einleitung auch als Chance für einen geordneten
Neuanfang zu verstehen und bietet mit dem Insolvenzplanverfahren sogar
die Möglichkeit der Sanierung unter Erhaltung des bisherigen Rechtsträ-
gers. Die Chance zur Sanierung unter dem Schutz eines Insolvenzverfah-
rens hat der Gesetzgeber mit dem am 1.3.2012 in Kraft getretenen Gesetz
zur Stärkung der Sanierung von Unternehmen – kurz ESUG genannt –
deutlich verbessert und zugleich Schuldnern wie Gläubigern bessere Ge-
staltungsmöglichkeiten für das Verfahren eröffnet (vgl. dazu ausführlich
Rn. 40a).

Das vorgenannte Gesetz – ESUG – hat das Bundesjustizministerium auf-
grund der bereits in der BT-Drs. 17/7511 vorgesehehen Evaluation im Jahre
2018 fachwissenschaftlich evaluieren lassen (Gesamtbericht v. Jacoby, u. a.,
v. 10.10.2018; BT-Drs. 19/4880 v. 11.10.2018; Kurzbericht in ZInsO 2018,
2402; dazu BAKinso-Entschliessung v. 26.11.2018 (ZInsO 2018, 2792;
Frind, ZIP 2019, 61, Pape, ZInsO 2019, 405; Beissenhirtz, ZInsO 2019,
180). Im Ergebnis wurden viele der Empfehlungen, u. a. genauere gesetzli-
che Anforderungen im Eigenverwaltungsverfahren, mit dem „SanInsFoG“
zum Jahresbeginn 2021 umgesetzt. Als weiteren Schritt gegen die verbrei-
tete Stigmatisierung von Insolvenzen hat der Gesetzgeber im Rahmen des
o. g. „SanInsFoG“ (Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insol-
venzrechts; s. BT- 19/25303, Rn. 267) mit dem neuen StaRUG seit 2021
Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, sich auch ohne die Einleitung ei-
nes förmlichen Insolvenzverfahrens unter den Schutz des Rechts zu stellen
und ggf. auch ohne die Zustimmung aller Gläubiger eine Sanierung und/
oder Neuausrichtung des Unternehmens zu erreichen. Dazu näher unter
Rn. 40b.

Die InsO regelt in den §§ 16–19 InsO die zentralen Insolvenzgründe, die
Gründe also, die gegeben sein müssen um ein Insolvenzverfahren zu eröff-
nen, sei es aufgrund des Antrags eines oder mehrerer Gläubiger oder auch
durch einen Eigenantrag des Schuldners selbst. Die Insolvenzgründe wer-
den durch die Rechtsprechung genauer definiert und immer wieder ausge-
formt (zuletzt mit BGH, Urt. v. 28.6.2022 – II ZR 112/21, ZInsO 2022,
1793), wie auch andere Tatbestsandsmerkmale des gesamten Insolvenz-
rechts zunehmend von der Rechtsprechung bestimmt werden und sich die-
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